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. Strafbeſtimmungen , ſoweit ſolche nicht
ſchon unter 1- —Ill enthalten ſind .

1. Polizeiſtrafgeſetzbuch .
In der Faſſung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1923 , Geſ. ⸗ und

VOBl . 1923 Seite 216 .

§ 30 . Neben den Beſtimmungen des gegenwärtigen
Geſetzbuchs bleibt den Polizeibehörden die Befugnis vorbe⸗
halten , auch unabhängig von der ſtrafgerichtlichen Verfolgung
rechts⸗ und ordnungswidrige Zuſtände innerhalb ihrer Zu⸗
ſtändigkeit zu beſeitigen und deren Entſtehung und Fort⸗
ſetzung zu hindern .

Anordnungen dieſer Art ſind nur inſoweit zu treffen ,
als ſie im öffentlichen Intereſſe geboten erſcheinen . “)

Perſönlicher Zwang kann nur angewendet werden , wenn
die zu treffenden Maßregeln ohne ſolchen undurchführbar
ſind ; ein Gewahrſam darf in ſolchem Falle die Dauer von
48 Stunden nicht überſteigen .

Über den Erſatz der durch ſolche Maßregeln entſtandenen
Koſten hat in allen Fällen die Polizeibehörde zu erkennen
und das Erkenntnis nach den Beſtimmungen über die Bei⸗
treibung der auf dem öffentlichen Recht beruhenden Forde —
rungen vollziehen zu laſſen .

8 31 . Ebenſo bleibt den mit Polizeigewalt betrauten
Verwaltungsbehörden die Befugnis aufrecht erhalten , die
Erfüllung ſolcher Verbindlichkeiten des öffentlichen Rechts ,
für deren zwangsweiſen Vollzug ein beſonderes Verfahren

) S. hierzu die in der Anm . zu § 117 Abſ . 1 Ziffer 2 L80 .
auszugsweiſe abgedruckte Entſcheidung des VGH . vom 2. Dezember1908 ( oben S. 167) .
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546 Strafbeſtimmungen .

nicht vorgeſchrieben iſt , auch durch Androhung und Ausſpruch
von Geldſtrafen gegen beſtimmte Perſonen zu erzwingen
und zwar :

1. den Bürgermeiſtern in Städten durch Geldſtrafen bis

zu einem Drittel , in den übrigen Gemeinden mit Aus⸗

nahme der Kleinen Gemeinden bis zu einem Fünftel , in
den Kleinen Gemeinden bis zu einem Zehntel der für
Übertretungen zuläſſigen Höchſtſtrafen ;

2. den Staatsverwaltungsbehörden durch Geldſtrafen bis

zu einem Drittel der für Übertretungen zuläſſigen Höchſt⸗
ſtrafen .

Wird die Erfüllung ſolcher Verbindlichkeiten durch Geld —

ſtrafen nicht erzwungen , ſo finden auch die Beſtimmungen des

§ 30 Abſatz 3 und 4 Anwendung .

§ 39 . Wo in den nachſtehenden Paragraphen eine Geld —
ſtrafe angedroht iſt , gelten die reichsgeſetzlichen , für Über⸗

tretungen allgemein angedrohten Strafſätze [ von 300 bis
300000 KlJ . )

§ 47 . Arbeiter und Angeſtellte einſchließlich der Haus⸗
angeſtellten , desgleichen Perſonen , deren Gewerbe oder Er⸗

werbszweig im Umherziehen betrieben wird , werden , wenn
ſie nicht mit den durch Verordnung vorgeſchriebenen Reiſe —

urkunden verſehen ſind , oder wenn ſie den ſonſtigen Ver —

ordnungen über das Reiſen und den Aufenthalt ſolcher Per —
ſonen zuwiderhandeln , mit Geld oder mit Haft bis zu 3 Tagen
beſtraft .

§ 49 . Mit Geld wird beſtraft , wer den Verordnungen
oder bezirks⸗ oder ortspolizeilichen Vorſchriften hinſichtlich
der Anzeigen über Zuzug und Wegzug , über Beherbergung
oder Aufnahme von Fremden , über Einſtellung oder Ent⸗
laſſung der Arbeiter und Angeſtellten einſchließlich der Haus⸗
angeſtellten oder über Wohnungsänderungen zuwiderhandelt .

) Jetzt : 1 bis 150 Goldmark (§8 27 des Reichsſtrafgeſetzbuchs
in der Faſſung des Art . ] der Verordnung der Reichsregierung über
Vermögensſtrafen und Bußen vom 6. Februar 1924 , RGBl . 1924
S. 44) .

Ball

übet

fund



Strafbeſtimmungen . 547

Wer bei ſolchen Anläſſen zur Täuſchung der Behörde
falſche Namens⸗ oder andere falſche Angaben macht , wird mit
Geld oder mit Haft bis zu 8 Tagen beſtraft .

8 87 a . Wer den zur Sicherung der öffentlichen Geſund⸗
heit erlaſſenen Verordnungen oder den aufgrund ſolcher Ver⸗
ordnungen ergangenen bezirks⸗ oder ortspolizeilichen Vor⸗
ſchriften zuwiderhandelt , wird mit Geld oder mit Haft bis
zu 14 Tagen beſtraft .

§ 108 . Mit Geld oder mit Haft wird beſtraft :
1. wer den Beſtimmungen zuwiderhandelt , welche zur

Verhütung von Unglücksfällen hinſichtlich der Anlage ,
der Eröffnung , des Betriebs und der Schließung von
Steinbrüchen und Gräbereien ( Gruben ) durch Verord⸗
nung , bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen
oder im einzelnen Falle durch die Polizeibehörde feſt⸗
geſetzt worden ſind ;

2. wer ſonſtigen Beſtimmungen, welche durch Verordnung ,
bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften zur Ver⸗
hütung von Unglücksfällen erlaſſen ſind , oder den zum
gleichen Zweck von der Polizeibehörde getroffenen
Anordnungen zuwiderhandelt .

§ 116 . Mit Geld oder mit Haft wird beſtraft , wer als
Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerker den Verordnungen
über die Baulinie , die Feſtigkeit , die Feuerſicherheit und Ge⸗
ſundheit , den örtlichen Bauordnungen oder den nach Maß⸗
gabe dieſer Polizeivorſchriften in den einzelnen Fällen von
der Baupolizeibehörde getroffenen beſonderen Anordnungen
zuwiderhandelt .

Gleiche Strafe trifft Hauseigentümer oder die an deren
Stelle verantwortlichen Perſonen (Stellvertreter , Mieter uſw. ) ,
welche den ihnen bei den zeitweiligen Unterſuchungen der
Wohngebäude oder bei ſonſtigen Anläſſen beſonders eröffneten
polizeilichen Anordnungen zur Abſtellung von bauordnungs⸗
widrigen , geſundheitsſchädlichen oder die Sittlichkeit gefähr⸗
denden Zuſtänden in den zum Wohnen dienenden , insbefondere
zum Vermieten benützten oder Arbeitern ( Geſellen , Gehilfen ,
Lehrlingen , Dienſtboten uſw . ) zum Aufenthalt
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zugewieſenen Räumen innerhalb der geſetzten Friſt nicht ent⸗

ſprechen oder einer polizeilichen Anordnung zuwider Räume ,
in welchen ſolche Zuſtände beſtehen , zu den bezeichneten
Zwecken benützen .

Die Anordnung der zuſtändigen Polizeibehörde über die

zeitweilige Unterſuchung der Wohnräume iſt vor Beginn der

Unterſuchung in geeigneter Weiſe bekannt zu geben unter

Bezeichnung der Tageszeit , zu welcher die Unterſuchung vor⸗

genommen werden ſoll .

§ 132 . Wer das zum Genuſſe für Menſchen oder Tiere

beſtimmte Waſſer in Brunnen , Ziſternen , Leitungen oder in

zum öffentlichen Gebrauch dienenden Quellen oder Bächen
unbefugt verunreinigt oder verdirbt , wird mit Geld oder

mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

§ 136 . Wer ſich mit dem Vermieten von Schlafſtellen
an Arbeiter und Angeſtellte einſchließlich der Hausangeſtellten
befaßt und dabei den zur Überwachung dieſes Geſchäfts⸗
betriebs erlaſſenen ortspolizeilichen Anordnungen zuwider⸗
handelt , wird mit Geld oder mit Haft bis zu 8 Tagen beſtraft .

2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 330 . Wer bei der Leitung oder Ausführung eines

Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Bau⸗

kunſt dergeſtalt handelt , daß hieraus für Andere Gefahr
entſteht , wird mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Goldmark ! )
oder mit Gefängnis bis zu einem Jahr beſtraft .

§ 366 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Goldmark oder

mit Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Waſſerſtraße ,

oder nach Orten hinaus , wo Menſchen zu verkehren

pflegen , Sachen , durch deren Umſtürzen oder Herab⸗
fallen Jemand beſchädigt werden kann , ohne gehörige
Befeſtigung aufſtellt oder aufhängt , oder Sachen auf
eine Weiſe ausgießt oder auswirft , daß dadurch
Jemand beſchädigt oder verunreinigt werden kann ;

i) Verordnung der Reichsregierung über Vermögensſtrafen und
Bußen vom 6. Febr . 1924 Art . I (§S 27 RStch B. ) und Art . XIV
Abſ . 2 Ziffer 2 ( RGBl . 1924 S. 44) .
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9. wer auf öffentlichen Wegen , Straßen , Plätzen oderWaſſerſtraßen Gegenſtände , durch welche der freie Ver⸗kehr gehindert wird , aufſtellt , hinlegt oder liegen läßth ) ;10 . wer die zur Erhaltung der Sicherheit , Bequemlichkeit,Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen ,Straßen , Plätzen oder Waſſerſtraßen erlaſſenen Polizei⸗verordnungen übertritt .

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Gold⸗mark oder mit Haft wird beſtraft :12 . wer auf öffentlichen Straßen , Wegen oder Plätzen , aufHöfen , in Häuſern und überhaupt an Orten , an welchenMenſchen verkehren , Brunnen , Keller , Gruben , Offnun⸗gen oder Abhänge dergeſtalt unverdeckt oder unver⸗wahrt läßt , daß daraus Gefahr für Andere entſtehenkann ;
13 . wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt ,Gebäude , welche den Einſturz drohen, auszubeſſernoder niederzureißen 33
14 . wer Bauten oder Ausbeſſerungen von Gebäuden , Brun⸗

nen , Brücken , Schleuſen oder anderen Bauwerken vor⸗nimmt , ohne die von der Polizei angeordneten oderſonſt erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen s);15 . wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerkereinen Bau oder eine Ausbeſſerung, wozu die polizeiliche
) Wo zu der fraglichen Handlung eine polizeiliche Erlaubnisbeſonders oder im allgemeinen für einzelne derartige Fälle gegebeniſt , findet die Strafbeſtimmung keine Anwendung . Solche Erlaubniserteilt bei Land⸗ und Kreisſtraßen das Straßenbauamt , bei Ge⸗meindewegen die Ortspolizeibehörde , 88 4, 22

ordnung . Aufſtellen uſw . von Gegenſtänden unter Zuwiderhandelngegen die bei der Erlaubnis feſtgeſetzten Genehmigungsbedingungenſteht dem unbefugten Aufſtellen gleich .
) Die Aufforderung geht vom Bezirksamt aus . Ziffer 3 derVerordnung vom 29. Dezember 1871 , Geſ . ⸗ u. VOBl . 1872 S. 2.) Die Sicherungsmaßregeln können gemäß Artikel 3 VI. ddes Badiſchen Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch in orts⸗polizeilichen Vorſchriften oder im einzelnen izei

behörde gemäß Ziffer 4 der Verordnung vom 29. Dezember 1871angeordnet werden ; die Unterlaſſung der Sicherheitsmaßregeln iſtaber auch bei dem Mangel ſolcher Vorſchriften ſtrafbar , wenn ſolchenach allgemeiner Erfahrung erforderlich waren .
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Genehmigung erforderlich iſt , ohne dieſe Genehmigung
oder mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch

die Behörde genehmigten Bauplane ausführt oder aus⸗

führen läßt .

§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechzig Goldmark oder

mit Haft bis zu 14 Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis ! ) eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen andern
Ort verlegt .

§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundert Goldmark

oder mit Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :
3. Gewerbetreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie

die Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizei⸗

behörde wegen Anlegung und Verwahrungihrer Feuer⸗
ſtätten , ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des

Feuers zu bedienen , erlaſſen ſind .

3. Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1879 , das

Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr .

in der Faſſung des Geſetzes vom 8. Auguſt 1924 .

( Geſ. ⸗ u. VOBl . 1879 S. 161, 1924 S. 237. )

§ 24 . ( Unbefugtes Bauen in der Nähe von

Waldungen . ) Die Übertretung der Vorſchriften der

88 57 bis 59 des Forſtgeſetzes wird an Geld bis zu 150

Goldmark oder mit Haft beſtraft .

4 . Reichsgewerbeordnung .

§ 147 . Mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend Goldmark “ )
und im Unvermögensfalle mit Haft wird beſtraft :

1. wer den ſelbſtändigen Betrieb eines ſtehenden Ge⸗

werbes , zu deſſen Beginn eine beſondere polizeiliche
Genehmigung ( Konzeſſion , Approbation , Beſtallung )
erforderlich iſt , ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung

) Es iſt das die allgemeine Bauerlaubnis ; eine beſondere Er⸗
laubnis neben der erſteren wegen der Feuerſtätten iſt nicht nötig .

2) Siehe Fußnote 1 auf Seite 548 .
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unternimmt oder fortſetzt , oder von den in der Ge⸗
nehmigung feſtgeſetzten Bedingungen abweicht;2. wer eine gewerbliche Anlage , zu der mit Rückſicht aufdie Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätte oder
des Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt( §S 16 u. 24) , ohne dieſe Genehmigung errichtet , oder
die weſentlichen Bedingungen , unter welchen die Ge⸗
nehmigung erteilt worden , nicht innehält , oder ohneneue Genehmigung eine weſentliche Veränderung der
Betriebsſtätte oder eine Verlegung des Lokals oder
eine weſentliche Veränderung in dem Betriebe der
Anlage vornimmt ;

4. wer den auf Grund der §8§8 120d , 137a Abſ . 3, 1398
endgültig erlaſſenen Verfügungen oder , abgeſehen von
den Fällen des § 146 Abſ . 1 Nr . 2, § 150a , den aufGrund der 88 120e , 120f , 139,139a , 139 h erlaſſenen
Beſtimmungen zuwiderhandelt .

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung
gegen die Steuergeſetze , ſo ſoll nicht außerdem noch auf eine
Steuerſtrafe erkannt werden , es iſt aber darauf bei Zumeſſungder Strafe Rückſicht zu nehmen.

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Weg⸗
ſchaffung der Anlage oder die Herſtellung des den Bedingungen
entſprechenden Zuſtands derſelben anordnen .

In dem Falle zu 4 kann die Polizeibehörde bis zurHerſtellung des der Verfügung oder der Vorſchrift entſprechen⸗den Zuſtands die Einſtellung des Betriebs , ſoweit derſelbe
durch die Verfügung oder die Vorſchrift getroffen wird , an⸗
ordnen , falls deſſen Fortſetzung erhebliche Nachteile oder
Gefahren herbeizuführen geeignet ſein würde .

5. Waſſergeſetz vom 12 . April 1913 .

§ 106 . ( Strafbeſtimmungen . ) Mit Geldſtrafe bis
zu einhundertfünfzig ( Gold - ) Mark wird , ſoweit nicht §8 147
der Gewerbeordnung oder nach den allgemeinen Strafgeſetzen
andere Beſtimmungen Platz greifen , beſtraft :

1. wer eine Waſſerbenutzung oder Entwäſſerung , zu der
eine Verleihung oder Genehmigung erforderlich iſt , ohne
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dieſe Verleihung oder Genehmigung ausübt , die dazu
dienenden Anlagen ohne Verleihung oder Genehmigung
ausführt , weſentlich ändert , beſeitigt oder die weſent⸗
lichen Bedingungen , unter welchen die Verleihung oder

Genehmigung erteilt worden , nicht innehält ;
7. wer Bauten oder ſonſtige Veranſtaltungen in oder an

einem Gewäſſer ohne die erforderliche Genehmigung
oder ohne Erſtattung der vorgeſchriebenen Anzeige aus⸗

führt , beſeitigt , weſentlich ändert oder die weſentlichen
Bedingungen , unter welchen die Genehmigung erteilt

iſt oder die nach Erſtattung der Anzeige feſtgeſetzt
worden ſind , nicht innehält ;

8. wer entgegen der im Intereſſe des Waſſerſchutzes er⸗

folgten behördlichen Unterſagung in oder an einem Ge⸗

wäſſer Bauten oder ſonſtige Veranſtaltungen ausführt .

6. Geſetz vom 3. März 1870 , die Ausübung und

den Schutz der Fiſcherei betreffend .
( Geſ. ⸗ u. VOBl . S. 225) , in der durch Geſetz vom 26. April 1886

( Geſ. ⸗ u. VOBl . S. 189 ) bewirkten Faſſung .

Artikel 14 . ( Abſatz 1 u. 2) . Wer den in Artikel 3, 4,

5, 6, 8, 10 und 12 dieſes Geſetzes ergangenen Verboten , ſowie
den auf Grund dieſer Verbote und zum Vollzug der Artikel 9

und 13 Abſatz 4 erlaſſenen Verordnungen , bezirkspolizei⸗
lichen Vorſchriften und ſonſtigen Anordnungen der Verwal⸗

tungsbehörde , ferner wer den zum Schutz des Fiſchereirechts
und zur Verhütung von Übertretungen fiſchereipolizeilicher
Vorſchriften , endlich wer den hinſichtlich der Ausübung der

Fiſcherei im Intereſſe des öffentlichen Verkehrs und der

Schiffahrt erlaſſenen Verordnungen zuwiderhandelt , wird mit
Geld bis zu 150 ( Gold⸗ ) Mark oder mit Haft beſtraft .

Derſelben Strafe unterliegt , wer vorſchriftsmäßig ein⸗

gerichtete Rechen oder Vorrichtungen ( Gitter ꝛc. ), welche an
der Einmündung der zur Wäſſerung oder zu anderen Zwecken
dienenden Gräben oder an Turbinen ( Art . 4a ) angebracht
ſind , entfernt oder beſchädigt .
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